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Liebe Mitglieder, 

eine Ergänzung zu unserem VA-Newsletter 09/2021:  

Zur (umbenannten) 2. COVID-19-Maßnahmen-Verordnung gab 

es mittlerweile schon die 1. Novelle, die ebenfalls ab dem 

15. September Rechtskraft erlangt. Außerdem gibt es News 

zu Kontrollen von Kunden in den Agenturen. Die Änderungen 

haben wir für eine bessere Übersichtlichkeit rot markiert.  

 

 

KommR Horst Grandits 
Bundesgremialobmann 

© BG Versicherungsagenten 

1. Novelle zur 2. COVID-19-Maßnahmenverordnung,  

gültig ab 15. September 2021 bis Erreichen der Stufe 2  
 

Kundenbereich von Agenturen: 
 

• Kunden mit Impfung/Genesen/Absonderungsbescheid:  keine Masken-Pflicht  

• Kunden ohne Impfung/Genesen/Absonderungsbescheid:  FFP2-Pflicht  

• VA/Mitarbeiter mit Impfung/ 

Genesen/Absonderungsbescheid:   keine Masken-Pflicht 

• VA/Mitarbeiter ohne Impfung/ 
Genesen/Absonderungsbescheid:  FFP2-Pflicht  
(Testungen befreien nicht!): 
 

Kundenbesuche von Versicherungsagenten:  
 

• Zusammenkünfte im privaten Wohnbereich:  keine Vorschriften 

• Zusammenkünfte im Unternehmensbereich:  Regeln für die besuchte  
 Betriebsstätte beachten 

 

Sonstiges:  
 

• Behördliche Kontrollen des epidemologischen Nachweises erfolgen stichprobenartig durch 

die Polizei. 

• Sorgfaltspflicht des Betriebsstätteninhabers/-betreibers erfüllbar zB durch  

Mitarbeiterinformation, Kundenaushang etc. Stichprobenartige Kontrollen durch den 

VA/Mitarbeiter bei mehreren anwesenden Kunden sind zulässig, es besteht aber kein 

Zwang.  

• Die konsolidierte Fassung des Rechtstextes finden Sie hier.  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20011576/2.%20COVID-19-MV%2c%20Fassung%20vom%2016.09.2021.pdf
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